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Unser monatlich erscheinender Newsletter Recht | Fair Play enthält u.a. aktuelle Informatio-
nen in den für Ihr Unternehmen wichtigen Rechtsgebieten und hält Sie über neueste Entwick-
lungen von Gesetzgebung und Rechtsprechung auf dem Laufenden. 
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1. Arbeitsrecht 
 
Kryptowährung als Lohn: BAG gibt grünes Licht 
Mit Urteil vom 16. April 2025 hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden, dass die Verein-
barung, einen Teil des Arbeitsentgelts in Form von Kryptowährung auszuzahlen, grundsätzlich 
zulässig ist – mit wichtigen Einschränkungen. Damit können Unternehmen künftig flexibler auf 
Wünsche von Arbeitnehmern eingehen. Zugleich gilt es, klare rechtliche Grenzen zu beachten.  
 
Im zugrunde liegenden Fall war eine Arbeitnehmerin bei einem Unternehmen der Kryptobran-
che tätig. Ihr Arbeitsvertrag sah neben einem monatlichen Festgehalt in Euro (2.400 EUR 
brutto) einen variablen Vergütungsbestandteil in Form von Provisionen vor. Diese Provisionen 
sollten in Euro berechnet und anschließend in die Kryptowährung Ethereum (ETH) umgerech-
net und ausgezahlt werden. 
 
Nachdem das Arbeitsverhältnis beendet worden war, klagte die Arbeitnehmerin auf Auszahlung 
noch offener Provisionen – und zwar wie vereinbart in ETH. Die Arbeitgeberin verweigerte dies 
mit Verweis auf die aus ihrer Sicht rechtliche Unzulässigkeit einer Entgeltzahlung in Kryptowäh-
rung. 
 
Das BAG stellte klar: Kryptowährungen wie Ethereum seien zwar kein „Geld“ im Sinne des Pa-
ragraf 107 Absatz 1 Gewerbeordnung (GewO). Sie könnten aber als Sachbezug im Sinne des 
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Paragraf 107 Absatz 2 Satz 1 GewO Teil des Arbeitsentgelts sein – wenn dies im Interesse des 
Arbeitnehmers liege. 
 
Das Gericht sah dieses Kriterium im konkreten Fall erfüllt: Die Klägerin sei mit Kryptowährungen 
vertraut und habe ein nachvollziehbares Interesse an der Auszahlung in ETH gezeigt. Damit sei 
die vertraglich vereinbarte Krypto-Vergütung wirksam. 
 
Wichtig ist die Begrenzung durch Paragraf 107 Absatz 2 Satz 5 GewO: Der Wert von Sachbe-
zügen – also auch von Kryptowährungen – darf nicht über den pfändbaren Teil des Arbeitsent-
gelts hinausgehen. Der unpfändbare Teil muss zwingend in Geld ausgezahlt werden, um si-
cherzustellen, dass Arbeitnehmer ihren kurzfristigen Lebensunterhalt decken können. 
 
Das BAG betont, dass der Gesetzgeber damit verhindern wolle, dass Arbeitnehmer Sachbe-
züge erst umständlich in Geld umtauschen müssen oder in finanzielle Notlagen geraten. 
 
Zwar bestätigte das BAG die grundsätzliche Wirksamkeit der Krypto-Vereinbarung, konnte je-
doch noch nicht abschließend über die Auszahlungspflicht entscheiden. Der Fall wurde an die 
Vorinstanz zurückverwiesen, weil diese bei der Berechnung des pfändbaren Einkommens Feh-
ler gemacht hatte. Insbesondere waren steuer- und sozialversicherungsrechtliche Details noch 
nicht vollständig aufgeklärt. 
 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16. April 2025; Az.: 10 AZR 80/24 
 
 
Unwirksame AGB-Klausel zur Erstattung von Studiengebühren 
Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nach der Studiengebühren zu erstatten 
sind, wenn ein nach Abschluss des Studiums angebotenes Anstellungsverhältnis nicht angetre-
ten wird, benachteiligt die geförderte Studentin unangemessen und ist deshalb unwirksam, 
wenn praktisch relevante Fallkonstellationen, in denen die Gründe für die Ablehnung des 
Beschäftigungsangebots nicht in ihrer Verantwortungssphäre liegen, von der Rückzahlungs-
pflicht nicht ausgenommen sind. 
 
LAG-Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 25. Februar 2025, Az.: 5 SLa 104/24, abrufbar hier. 
 
 
2. Firmen-, Handels- und Gesellschaftsrecht 
 
Genossenschaftsanteile: Nur Einlage zählt – kein Anspruch auf Mehrwert 
Mit Beschluss vom 18. März 2025 hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Grenzen eines Aus-
gleichsanspruchs im Rahmen einer genossenschaftlichen Verschmelzung klargestellt:  
 
Mitglieder der übertragenden Genossenschaft könnten im Spruchverfahren nur einen Ausgleich 
verlangen, wenn der Nominalwert ihres Geschäftsguthabens im Zuge der Verschmelzung tat-
sächlich reduziert worden sei. Eine Bewertung anhand des „inneren Werts“ der Anteile – etwa 
unter Berücksichtigung von Rücklagen oder stillen Reserven – sei rechtlich ausgeschlossen. 
 
Der Antragsteller war mit zwei voll eingezahlten Geschäftsanteilen zu je 125 Euro (insgesamt 
250 Euro) Mitglied einer Genossenschaft, die im Jahr 2021 mit einer weiteren Genossenschaft 
verschmolzen wurde. Bei der aufnehmenden Genossenschaft betrug der Geschäftsanteil künf-
tig nur noch 25 Euro, sodass die Geschäftsguthaben im Verhältnis 1:10 umgerechnet wurden. 
Der Antragsteller sah darin einen erheblichen Wertverlust und verlangte im Spruchverfahren 
eine Ausgleichszahlung in Höhe von 1.063 Euro. 
 
Sowohl das Landgericht als auch das Bayerische Oberste Landesgericht (BayObLG) wiesen 
den Antrag ab. Der BGH bestätigte nun diese Entscheidungen in letzter Instanz. 
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Kern der Entscheidung ist die Auslegung von Paragraf 85 Absatz 2 Umwandlungsgesetz 
(UmwG). Danach ist das „Geschäftsguthaben“ im Sinne der Vorschrift ausschließlich der Nomi-
nalwert der Beteiligung, also der tatsächlich eingezahlte Betrag auf den oder die Geschäfts-an-
teile, zuzüglich etwaiger Gewinn- oder Rückvergütungsgutschriften, abzüglich etwaiger Verlust-
abschreibungen. 
 
Eine wirtschaftliche Bewertung, die Rücklagen oder stille Reserven der Genossenschaft berück-
sichtigt, sei ausgeschlossen. Das bedeutet: Selbst wenn sich der innere Wert der Anteile durch 
die Verschmelzung objektiv verringert hat, besteht kein Anspruch auf finanziellen Ausgleich, so-
lange der Nominalwert gewahrt bleibt. 
 
Der BGH betont, dass diese Regelung kein Zufall, sondern bewusst gesetzgeberisch gewollt 
sei. Sie diene dem Ziel, das Eigenkapital der übernehmenden Genossenschaft zu sichern und 
eine übermäßige Kapitalabwanderung zu verhindern. Zugleich solle ein finanzieller Anreiz zum 
Ausscheiden von Mitgliedern nach einer Verschmelzung vermieden werden, um die Mitglieder-
bindung zu stärken. 
 
Eine verfassungsrechtliche Überprüfung oder Einschränkung der Vorschrift lehnte der BGH 
ausdrücklich ab. Auch eine „teleologische Reduktion“ der Norm – also eine richterliche Korrek-
tur aufgrund ungewollter Härtefälle – komme nicht in Betracht, da es sich um eine bewusst ge-
setzte Grenze handele. 
 
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 18. März 2025; Az.: II ZB 7/24 
 
Commercial Court und Chambers in Frankfurt  
Zum 01. Juli 2025 sollen ein Commercial Court am Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt und 
neue Commercial Chambers am Landgericht (LG) Frankfurt eingerichtet werden. 
 
Commercial Courts sind spezialisierte Wirtschaftssenate, vor denen komplexe wirtschaftsrechtli-
che Verfahren ab einem Streitwert von 500.000 EUR erstinstanzlich geführt werden können. 
Die Commercial Chambers werden am Landgericht als Zivilkammern und Kammern für Han-
delssachen eingerichtet. 
 
Wirtschaftsrechtliche Streitigkeiten sollen zeiteffizient und gegebenenfalls auch per Videokonfe-
renz geführt oder vorbereitet werden. Verhandlungssprache kann Deutsch und/oder Englisch 
sein. Die Öffentlichkeit kann bei Verhandlung über Geschäftsgeheimnisse ausgeschlossen wer-
den. 
 
Das zum 1. April 2025 in Kraft getretene Justizstandortstärkungsgesetz enthält die Ermächti-
gungsgrundlage, die es den Ländern ermöglichen, Commercial Courts und Commercial Cham-
bers zu errichten.  
 
Dieser Schritt soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Justiz und speziell den 
Justizstandort Frankfurt stärken. 
 
 
Europäischer Nachweis einer Erbfolge für das Handelsregister 
Das Oberlandgericht (OLG) Bremen entschied mit Beschluss vom 18. März 2025 (Az.: 2 W 
37/24), dass der Nachweis für eine Erbfolge in Europa über das Europäische Nachlasszeugnis 
zu erbringen ist. 
 
Der Beschwerdeführer hatte die Eintragung der Rechtsnachfolge hinsichtlich eines Kommandi-
tanteils in das Handelsregister beantragt. Grundsätzlich ist der erforderliche Nachweis zur Erb-
folge durch den deutschen Erbschein zu führen. Bei einer Erbfolge innerhalb Europas sei das 
Europäische Nachlasszeugnis (Artikel 62 ff EuErbVO) das notwendige Nachweisdokument. Das 
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Registergericht sei nicht verpflichtet, die Gleichwertigkeit von nationalen ausländischen Erb-
nachweisen zu prüfen. 
 
Das Registergericht sei daher berechtigt, für die Eintragung im Handelsregister den Nachweis 
durch das Europäische Nachlasszeugnis zu verlangen. 
 
 
3. Wettbewerbsrecht 
 
Fake-Mails des Bundeszentralamt für Steuern– die DIHK warnt 
Aktuell gibt es Beschwerden über Fake-Mails des Bundeszentralamts für Steuern. Zum Teil 
kommen diese Schreiben auch in Papier auf dem Postweg. Inhaltlich gibt es Variationen: Ange-
schrieben werden Unternehmen, die angeblich ihren Offenlegungspflichten nicht nachgekom-
men sind, und das auch bei Unternehmen, die ohnehin nicht offenlegungspflichtig sind. Zum 
Teil geht es um einen angeblichen Verspätungszuschlag wegen der verspäteten Abgabe der 
Steuererklärung für 2023. 
 
Die Aufmachung der jeweiligen Forderung ist verblüffend gut, so dass wahrscheinlich der eine 
oder die andere darauf hereinfallen werden. Auch die angegebene Adresse und Mailadresse 
sind die des echten Bundeszentralamts für Steuern. Lediglich die Telefonnummer stimmt nicht: 
Statt der Bonner Vorwahl 0228 wird eine Telefonnummer mit Kölner Vorwahl 0221 angegeben 
(und der Rest der Telefonnummer passt ebenfalls nicht). 
 
Folgende Indizien lassen aber dann doch eindeutig erkennen, dass es sich um betrügerische 
Schreiben handelt: 
 

1. Die konkrete Steuernummer des angeschriebenen Unternehmens ist nicht angegeben, 
die Anrede nur unpersönlich „Sehr geehrte Steuerzahlerin, sehr geehrter Steuerzahler“ 

2. Die Zahlungs-IBAN lautet auf ein spanisches Konto. 
  
Das echte Bundeszentralamt für Steuern hat auf seiner Homepage bereits eine Warnmeldung 
veröffentlicht BZSt - Aktuelles - Bundeszentralamt für Steuern warnt vor Betrugsversuch 
  
 
4. Internetrecht 
 
Impressum muss eine echte Kontaktmöglichkeit vorhalten 
Das Landgericht (LG) Frankfurt am Main hat entschieden, dass die alleinige Angabe einer E-
Mail-Adresse im Impressum nicht ausreicht, um den gesetzlichen Anforderungen an die Kon-
taktmöglichkeiten gemäß § 5 Absatz 1 TMG, jetzt § 5 DDG, zu genügen. In dem zugrunde lie-
genden Fall befand sich im Impressum einer Website lediglich eine E-Mail-Adresse und eine 
kostenpflichtige Mehrwertdienste-Rufnummer. Das Gericht entschied, dass dies nicht den An-
forderungen an eine schnelle und unkomplizierte Kontaktaufnahme entspreche und somit wett-
bewerbswidrig sei.  
 
Praxistipp: Verstehen Sie das Impressum auch als Customer Care und Service-Adresse, um 
Sie als seriösen und kundenorientierten Online-Händler wahrzunehmen.  
 
LG Frankfurt a.M., Urteil vom 5. März 2025; Az.: 2-06 O 38/25 
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5. Zivilrecht, Gewerberecht, Gewerbliche Schutzrechte, Sonstiges 
 
Anfechtung wegen Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten bei der Cyberversiche-
rung 
Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig hat mit Beschluss vom 9. Januar 2025 (Az.: 16 U 
63/24) eine erste obergerichtliche Entscheidung zur Cyberversicherung getroffen. 
 
Im konkreten Fall ging es um Einwendungen des Versicherers im Fall der Verletzung von vor-
vertraglichen Anzeigepflichten durch den Versicherungsnehmer. Im Ergebnis lässt sich dieser 
Entscheidung entnehmen, dass der Versicherungsnehmer bei Fragen des Cyberversicherers, 
die dieser vor Abschluss des Vertrages stellt, um zu ermitteln, ob das Risiko abgedeckt werden 
kann, ohne genauere Kenntnisse keine Angaben „ins Blaue“ machen darf. Sonst könne der 
Versicherer den Vertrag aufgrund arglistiger Täuschung anfechten, wenn die Tatsachen sich 
hinterher als unzutreffend erweisen. 
 
Nach Auffassung der Richter sei zu erwarten, dass eine explizite Frage nach dem aktuellen Si-
cherheitsstatus des IT-Systems von dem Leiter der IT-Abteilung eines kaufmännischen Unter-
nehmens anhand seiner Kenntnisse und vorbezeichneter Standards richtig beantwortet werden 
kann.  
 
Unternehmen sollten deshalb darauf achten, ihre vorvertraglichen Angaben sorgfältig zu prüfen 
und die nötige Expertise durch die Einbindung der relevanten Entscheidungs- und Wissensträ-
ger im Unternehmen gewährleisten. Sonst droht im Ernstfall die Anfechtung und Leistungsfrei-
heit der Cyberversicherung. 
 
 
 
 
 
 

Dieser Newsletter soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. Obwohl er mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die 

inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
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